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A Sachverhalt und Antrage 

Die Anmelder haben am 13. September 1990 beim Europaischen Patentamt die internationale 
Anmeldung PCT/EP.... eingereicht. 

In einer Aufforderung gemäf3 Artikel 17 (3) (a) PCT zur Zahlung einer zusätzlichen RecherchengebUhr 
vom 18. Dezember 1990 hat die als internationale Recherchenbehörde (IRB) tatige Zweigstelle des 
Europaischen Patentamts in Den Haag den Anmeldern mitgeteilt, daI3 die internationale Anmeldung dem 
Erfordernis der Einheitlichkeit nicht entspreche. Zur Begrundung wurde sinngemàfl angefUhrt, daB das in 
den Ansprüchen 1 bis 4 definierte Antiblockierregelsystem und das in den Ansprüchen 5 bis 8 definierte 
Antriebsschlupfregelsystem, deren Empfindlichkeit jeweils gemal3 der gemessenen FahrzeugverzOgerung 
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geandert wird, sich voneinander so stark unterscheiden, da(3 weder ein technischer Zusammenhang noch 
eine technische Wechselwirkung festgestellt werden kann, durch die eine einzige ailgemeine 
erfinderische Idee verwirklicht wird. Antiblockierregelsysteme und Antnebsschlupfregelsysteme würden, 
selbst wenn sie sich beide in einem einzigen Fahrzeug befinden, vollig unabhangig voneinander arbeiten 
und die jeweils gemeinsamen Fahrzeugsteuervorrichtungen (Bremsen) vallig unterschiedlich 
beeinflussen. 

Ill. Die Anmelder haben am 16. Januar 1991 Widerspruch nach Regel 40.2 C) PCI eingelegt und haben 
rechtzeitig die zusâtzliche Recherchengebuhr entrichtet. Zur BegrUndung des Widerspruchs fuhren sie 
aus, die Gegenstande der Anspruche 1 und 5 seien absolut analog und würden auf dem gleichen 
Erfindungsgedanken beruhen. Sie würden sich nur dadurch unterscheiden, daf3 einmal ein negativer 
Radschlupf und einmal ein positiver Radschlupf vorliege und dementsprechend einmal 
Fahrzeugverzagerungen und im anderen Fall Fahrzeugbeschleunigungen verglichen wUrden. 

A Entscheidungsgrunde 

Der Widerspruch ist zulassig. Die zusätzliche Recherchengebuhr 1st im Sinne von Artikel 17 (3) a) PCT 
fristgerecht entrichtet worden. Ferner entspricht der Widerspruch in formaler Hinsicht den Erfordernissen 
der Regel 40.2 C) PCT. 

Erkennbar hat die IRB die Auffassung vertreten, daB sich die Anspruche 1 bis 8 auf zwei 
unterschiedliche Anspruchsgruppen beziehen, die keine einzige ailgemeine erfinderische Idee 
verwirklichen (Regel 13.1 PCT). 

Die Kammer 1st der Auffassung, daB im vorliegenden Fall die Anmelderin aufgrund der Aufzahlung der 
unterschiedlichen Sachverhalte in den beiden Anspruchsgruppen und aufgrund des Hinweises auf die 
voneinander vollig unabhangige Arbeitsweise und die jeweils v011ig unterschiedliche Beeinflussung der 
von beiden Systemen angesteuerten Fahrzeugbremsen klar erkennen konnte, weiche Uberlegungen für 
die Entscheidung maflgebend waren. 

Die in der Aufforderung gemaf3 Artikel 17 (3) (a) PCT enthaltene, an sich knappe Begrundung im Sinne 
von Regel 40.1 PCI kann somit als ausreichend für die Feststellung angesehen werden, daB die 
Anmeldung nicht dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspreche. 

Die internationale Anmeldung enthält zwei Anspruchsgruppen 1 bis 4 und 5 bis 8 mit je einem 
unabhangigen Anspruch 1 bzw. 5 und abhangigen Anspruchen 2 bis 4 bzw. 6 bis 8. 

3.1 Nach den unabhangigen Anspruchen 1 und 5 der intemationalen Anmeldung wird die in einem 
Auswertschaltungsteil 5a aus den Radgeschwindigkeiten (vgl. die RadgeschwindigkeitsmeBgeber 1 bis 4) 
ermittelte (berechnete) Fahrzeugverzagerung A2 (Anspruch 1) bzw. Fahrzeugbeschleunigung A4 
(Anspruch 5) mit dem jeweils gemessenen VerzOgerungs- bzw. Beschleunigungs-Signal Al bzw. A3 
eines FahrzeugverzOgerungsmessers 10 bzw. eines Fahrzeugbeschleunigungsmessers verglichen und in 
einer Auswertschaltung 5 verarbeitet. Wenn bei diesem Vergleich die gemessene FahrzeugverzOgerung 
Al (Anspruch 1) bzw. die Fahrzeugbeschleunigung A3 uberwiegt (d. h. grOBer als das berechnete Signal 
A2 bzw. A4 ist), dann wird die ABS- Regelung im Bremsfall (Anspruch 1) bzw. die ASR-Regelung 
(Anspruch 5) in Richtung einer unempfindlichen Regelung verändert. 

We in der Beschreibung S. 1, 2. Abs. der intemationalen Anmeldung angegeben ist, basieren die zum 
Ermitteln der gemessenen Signale verwendeten Fahrzeugbeschleunigungssensoren auf dem 
Feder/Masse- Prinzip. Die gemessenen Sigriale sind somit von der Fahrbahnneigung abhangig, wobei 
durch die Auswertung der Differenz der berechneten und der gemessenen Signale die Fahrbahnneigung 
(z. B. Gefälle) erkannt werden kann. Mit den im Anspruch 1 bzw. 5 beanspruchten Regelsystemen wird 
bei Uberwiegen des gemessenen Signals, also bei Auftreten einer Fahrbahnneigung (Gefálle bzw. 
Steigung) die ABS-bzw. ASR-Regelung in Richtung einer unempfindlichen Regelung verändert. Die ABS-
bzw. ASR-Regelstrategie wird also der Fahrbahnneigung angepaBt. 
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3.2 Die Kammer ist der Uberzeugung, daB die Regelsysteme nach den Anspruchen 1 und 5 durch die 
unter dem vorstehenden Absatz 3.1 definierte, einzige aligemeine erfinderischen Idee 
zusammengehalten werden. Es ist für den vorliegenden Fall unerheblich, ob die Antiblockierregelsysteme 
(ABS) und Antriebsschlupfregelsysteme (ASR) moglicherweise vallig unabhangig voneinander arbeiten 
und die jeweils gemeinsamen Fahrzeugsteuervorrichtungen (Bremsen) vollig unterschiedlich 
beeinflussen, wie dies in der Aufforderung der IRB vom 18. Dezember 1990 festgestellt wird. Das 
Erfordernis der Regel 13.1 PCT ist nämlich auch dann erfüllt, wenn 

formal voneinander unabhangige Anspruchsgruppen von unterschiedlichen oder heterogenen 
Gegenstanden oder Systemen ausgehen, die jeweils 

durch einegemeinsame erfinderische Idee weitergebildet werden. 

Der in der Aufforderung der IRB vertretenen Ansicht, es känne keinerlei technischer Zusammenhang 
--- zwisch-en-den-Sachverhalten der Anspruchsgruppen -1-bis-4-und-5-biS-8 festgestellt werdenrkann 

aufgrund der vorstehend unter Punkt 3.1 dargelegten Analogie im technischen Aufbau und hinsichtlich 
der angestrebten Wirkung der beiden Systeme nicht beigetreten werden. 

3.3 Die Aufforderung der IRB enthält keine Ausfuhrungen daruber, ob die in der Mitteilung uber das 
Ergebnis der internationalen Teilrecherche genannten Druckschriften eine von den Anmeldern gesehene 
allgemeine erfinderische Idee vorwegnehmen oder nahelegen kOnnen. Aus der Kategorieangabe "A' zu 
jeder Druckschrift ist gemal3 der Anmerkung in der internationalen Teilrecherche vielmehr zu entnehmen, 
daB diese Druckschriften 'nicht als besonders bedeutsam anzusehen sind. 

Die in der Aufforderung der IRB enthaltene Begrundung kann also nur dahingehend gedeutet werden, 
daB nach Ansicht der lAB bei dem ABS-System gemaB Anspruch 1 und dem ASR-System gemaB 
Anspruch 5 a priori keine analoge Methode zum Andern der Regelstrategien zur Anwendung kommt. 

Nach Auffassung der Kammer fehlt jedoch einer solchen Schlul3folgerung die Grundlage, wie vorstehend 
dargelegt wurde. 

Die Kammer sieht somit keinen AnlaB die Neuheit bzw. das Vorhandensein von erlinderischer Tatigkeit 
der die beiden Anspruchsgruppen yerbindenen "allgemeinen erfinderischen Idee" im Hinblick auf das 
Recherchenergebnis zu prüfen. 

Die endgültige Prufung dieser Frage bleibt einer eventuellen spateren Sachprufung vorbehalten. 

4. Aus alledem folgt, daB von einem WegfaH der die beiden Anspruchsgruppen verbindenden einzigen 
allgemeinen erfinderischen ldee derzeit nicht gesprochen werden kann. Die Einheitlichkeit der Erfindung 
ist daherdurch diese allgemeine erIinderische Idee und die direkte oder indirekte Ruckbeziehung der 
weiteren Anspruche auf Anspruch 1 bzw. 5 gewahrleistet. 

Die Aufforderung zur Zahlung der zusätzlichen Recherchengebühr ist daher nicht zu Recht ergangen und 
der Widerspruch begründet. 

A ENTSCHEIDUNGSFORMEL 

Aus diesen Grunden wird entschieden: 

Die Rückzahlung der zusätzlichen Recherchengebühr wird angeordnet. 
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